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l. Bekanntmachu der Verban emeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

11.09.23 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 der Orts-
gemeinde Obenryiesen

13.09.23 Bekanntmachung der 20. Sitzung des Verbandsgemeinde-
rates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden am
19.09.2023

09.23 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 der Orts-
gemeinde Bischheim für das Jahr 2023 und die Möglichkeit
zur Einreichung von Vorschlägen

15.09.23 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr, 1 der Orts-
gemeinde Rittersheim für das Jahr 2023 und die Möglichkeit
zur Einreichung von Vorschlägen

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

Es liegen keine Bekanntmachungen vor

Herausgebor und verantwortlich: Verbandsg€meindevsrwaltung Kirchheimbolanden
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf freitags und ist bei der Verbandsgemeindeverualtung Kirchheimbolanden,

Rathaus und in den Ortsg€meinden kostenlos erhältlich. Zustellung per E-l\,1ail ist mÖglich.
Zusätzlich kann das Amtsblatt im lnternet unter ww.krrchheimbolanden.de in der Rubrik'Amtsblatt" abgerufen

werden.
Besuchszeiten der Verbandsqemeindeverwaltunq Kirchhoimbolanden, Neue AIlee 2:

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
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Montag
Disnstag
Mittwochs
Donn€rstag
Freitagc

8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
12.00 Uhr und nachmittags geschlossen

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
12.00 Uhr

amtsblatt@
kirchheimbolanden.de



Ja h resabsch I uss 2021 der Ortsgemei nde Oberwiesen 246

Der Ortsgemeinderat Oberwiesen hat in seiner Sitzung am 06.09.2023 folgenden
Beschluss gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
vom 31 .01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021wird wie folgt festgestellt und genehmigt

Erträge 895.551,60 €
Aufwendungen ^ 866.074,28 €

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahrc'sfehlbe+ag) 29.477,32€

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 2.991.071,64€

Der Ortsbürgermeisterin und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde sowie den
Beigeordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder die Bürgermeisterin
(Ortsbürgermeisterin) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 18.09.2023 bis
27 .09.2023 wäh rend der Dienstzeiten bei der Verbandsgemei ndevenvaltu ng Ki rch heim-
bolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirch heimbolanden, 1 1 .09.2023
Ve rba nd sge m e i ndeve nrua ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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BEKANNTMACHUNG

Die 20. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in
der Wahlzeit201912024 findet am

Dienstag, 19. September 2023,19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

1

Nr

11

12

13.

14.

15.

un unkt

öffentlicher Teil
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im VG-Rat; wegen der Unterbringung
der 4 Feuenruehr Mannschaftsfahrzeuge für die Ortsfeuenrvehren
Marnheim, Morschheim, Mörsfeld und Stetten
Antrag der CDU Fraktion; Reservierung eines Parkplatzes für Brautpaare während
der standesamtlichen Trauung
Anfrage der CDU Fraktion; Bericht über die ersten Wochen des Bürgerbussystems
Förderung von Kleinkunst; Antrag Theater Blaues Haus e. V. auf Gewährung eines
Zuschusses
Vergabe von Bauleistungen - Neubau Feuenrvehrgerätehaus Bolanden
mit 2 Stellplätzen; Beratung und Beschlussfassung
Kreisvolkshochschule Außenstelle Kirchheimbolanden; Zuschuss 2023
lnformation über die Hochzonung der örtlichen Jugendarbeit auf die
Verbandsgemeinde
Kreisstraßen 53 und 54 in der Ortslage Bolanden; Zustimmung zum Abschluss
einer Ausbau-, Finanzierungs- und Abstufungsvereinbarung
Jahresabschluss der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - 2A21
- Feststellung und Beschluss über Ergebnisvenruendung -

J ah resabsch luss der Verba ndsgemeindewerke - Ka nalwerk - 2021
- Feststellung und Beschlussfassung über die Ergebnisvenruendung -
Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen, Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen; S 94 Abs. 3 GemO
Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen, Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen; S 94 Abs. 3 GemO
lnformation der Bürgermeisterin und der Beigeordneten

Persona I isiertes D ienstfah rzeug fü r B ü rgermeisterin - Kostenverg leich

Einwohnerfragestunde

2

3

4

5

6

7

I

I

10
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

Nicht öffentlicher Teil
G ru nd stticksa n g elegen h eite n ;

Personalangelegenheit;

Personalangelegen heit;

Personala ngelegen heit;

Personala ngelegen heit;

lnformation

Ä1,&r/,1
(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgeme'inde Bischheim für das Jahr 2023
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. I der Ortsgemeinde Bischheim für
das Jahr 2023

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan

und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 14.09.2023 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023liegt mit dem
Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen öffnungs-
zeiten bei der Verbandsgemeindevenrualtung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssat-
zung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.

Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
htto s ://www. k i rc h h e i m b o I a n de n
h a ush altssatzu nqen- u n d-h au s h altsp I ae ne- b isc h h ei m. htm I
zur Einsichtnahrne bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Bischheim haben die Mög-
lichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 18.09.2023 bis
02J0.2023) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für
das Jahr 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen, einzu-
reichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenryaltung oder
an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden, oder elektro-
nisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird
rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung über die
innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten
und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 5.09.2023
Verbandsgemeindevenua ltu ng :

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. I der Ortsgemeinde Rittersheim für das Jahr 2023
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. I der Ortsgemeinde Rittersheim für
das Jahr 2023

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan

und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 14.09,2023 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023liegt mit dem
Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten bei der Verbandsgemeindöverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltsbat-
zung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.

Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 füi das Jahr 2023 mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h ttps : //www. k i rc h h e i m b o I a n d e n. delde/ ritte rs h e i m- rath a u s-fi n a n ze n/
h a u s h a I tss atz u n q e n - u n d- h a u s h a lts n I ae n e- ritte rs h e i m. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Rittersheim haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
18.09.2023 bis 02.10.2023) bei der Verbandsgemeindevertnaltung, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-
zung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anla-
gen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindever-
waltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden,
oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinde-
rat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung
beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 5.09.2023
Ve rba nd s geme i n d everwa ltu n g :

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin


